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Änderung der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV): Senkung und Flexibilisierung der Ein-
trittsschwelle zur freiwilligen Unfallversicherung 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2025 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) den 
Kantonsregierungen die Unterlagen zur Änderung der Verordnung über die Unfallversicherung vom 
20. Dezember 1982 (UVV, SR 832.202) zur Vernehmlassung bis 2. April 2026 unterbreitet. 
 
Der Regierungsrat kann der Vorlage – basierend auf den geringen finanziellen Auswirkungen für die 
Volkswirtschaft und die Versicherer – zustimmen. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Frau Bundesrätin, un-
serer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Michael Stähli Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 
 
 
 


